
Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Unterlagen / Nachweise im Original und jeweils einer 
Kopie bei: 

- gültiger Pass, Ausweis oder Ausweisersatz (z.B. Nationalpass, Reiseausweis für 
Flüchtlinge/ Ausländer) 

- Heimatdokument mit Lichtbild (Personalausweis, ID Karte, 
Staatsangehörigkeitsausweis) 

- gültige Aufenthaltserlaubnis  

(ggf. elektronischer Aufenthaltstitel/Freizügigkeitsbescheinigung) 

- ausformulierter handgeschriebener Lebenslauf (DinA 4, Textform)  

- 1 aktuelles Passfoto (muss nicht biometrisch sein) 

- aktuelle Meldebescheinigung (max. 6 Monate alt) 

- Geburtsurkunde (Heimatland und Übersetzung, falls nicht in dt. Sprache) 

- Heiratsurkunde (Heimatland und Übersetzung, falls nicht in dt. Sprache) 

- ggf. Scheidungsurteil mit einem Rechtskraftvermerk sowie ggf. eine Anerkennung 
des Oberlandesgerichts 

- Schulbescheinigung/ Studienbescheinigung 

- deutsches Ausweisdokument des Ehegatten 

- Mietvertrag oder Grundbuchauszug und monatliche Darlehensbeträge  

Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache: 

- Abschlusszeugnis (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Berufskolleg) oder 

- Schulzeugnisse der letzten 4 Jahre oder 

- Nachweis über Studienabschluss (an einer deutschsprachigen Schule) oder 

- Nachweis über einen Berufsabschluss (in Deutschland) oder 

- Zertifikat "Deutsch B1 Ger" (eines Telc- lizenzierten Sprachinstituts oder von der 
VHS, siehe auch www.sprachenzertifikate.de ) bzw. Zertifikat "Deutsch-Test für 
Zuwanderer" (DTZ) 

- ggf. Nachweis über Gastarbeitervertrag/ Zuzug als Gastarbeiter (Bis zum 
30.06.1974/ 13.06.1990) 

- ggf. Fachärztliches Attest  

Nachweis staatsbürgerlicher Kenntnisse: 

- Abschlusszeugnis (nur Hauptschule, Realschule, Gymnasium) oder 

- Zertifikat Einbürgerungstest oder Bescheinigung Leben in Deutschland (mind. 17 
Pkt.) 

- ggf. Fachärztliches Attest  

 

Verkürzung der Mindestaufenthaltszeit: 

- Besondere Integrationsleistung (besondere berufliche Eignung, Ehrenamt etc.) 
und 

- Sprachzertifikat auf dem Niveau C1 

 

http://www.sprachenzertifikate.de/


Nachweis der Sicherung des Lebensunterhalts: 

Angestellte:  

- Lohn-/ Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate oder Rentenbescheid 

- Arbeitsvertrag  

- aktueller Leistungsbescheid (SGB II, SGB XII, SGB III, Wohngeld, 
Kinderzuschlag, BaFöG, Elterngeldbescheid) 

- tabellarischer Rentenversicherungsverlauf (über bisher eingezahlte 
Beitragsmonate) 

- ggf. Krankenversicherungsnachweis  

Selbstständige: 

- Gewerbeanmeldung  

- formlose Bescheinigung des Steuerberaters über die Höhe der monatlichen 
Privatentnahme aus Gewerbebetrieb für die letzten 3 Monate  

- Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt  

- Steuerbescheid der letzten zwei Jahre  

- Krankenversicherungsnachweis  

- Nachweis über eine Altersvorsorge  

Nicht Erwerbstätige:  

- Leistungsbescheid  

- Fachärztliches Attest 

- Gehaltsnachweise und Arbeitsvertrag des Ehegatten  

- ggf. Nachweis über Gastarbeitervertrag/ Zuzug als Gastarbeitet (Bis zum 

30.06.1974/ 13.06.1990) 

 

Im Falle eines positiven Verlaufs und der Einbürgerung belaufen sich die 
Verwaltungsgebühren auf insgesamt 255,00€, die bei Abschluss des Verfahrens gezahlt 
werden. 

 


